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Schwangerschaftsabbrüche stabil
STATISTIK Im Vergleich 
zu anderen Ländern bleibt 
die Rate der abgebrochenen 
Schwangerschaften auch 
21 Jahre nach der Einfüh-
rung der Fristenregelung 
stabil auf  Promilleniveau.

von Werner Rolli

Die Rate der Schwangerschaftsabbrü-
che in der Schweiz ist im internatio-
nalen Vergleich niedrig, wie das Bun-
desamt für Statistik (BFS) in seiner 
Mitteilung von letzter Woche schreibt. 
Die Rate ist seit 2010 zunächst gesun-
ken. Seit 2017 steigt sie wieder an. Im 
Jahr 2022 lag die Rate bei 6,9 Abbrü-
chen pro 1000 Frauen mit Wohnsitz 
in der Schweiz, sie bewegt sich damit 
nach wie vor im Promillebereich. In 
den Jahren 2020 bis 2022 hat die Rate 
der Schwangerschaftsabbrüche in der 
Schweiz somit wieder einen ähnli-
chen Stand wie vor 10 Jahren erreicht, 
schreibt das BFS.

Das Thema Schwangerschaftsab-
bruch bewegt auch 21 Jahre nach der 
Einführung der sogenannten Fristen-
regelung die Gemüter. Doch politische 
Vorstösse – sowohl für eine Verschär-
fung des Abtreibungsgesetzes, wie 
die Forderung, das Gesetz aus dem 
Strafgesetzbuch zu streichen – blieben 
chancenlos. Der Nationalrat hat eine 
Streichung von Abbrüchen aus dem 
Strafgesetzbuch abgelehnt. Und die 
 Initiativen aus christlich-konserva-
tiven Kreisen «Einmal-darüber-schla-
fen-Initiative» und die «Lebensfähige-
Babys-retten-Initia tive» scheiterten 
bereits in der Phase der Unterschrif-
tensammlung.

Wer abtreiben will, muss nach wie 
vor ein Gesuch an den Kanton stellen. 
«Früher hatte das noch handschriftlich 
zu erfolgen und die Frauen wurden 
auch moralisiert», erklärt Gynäkologin 
Katja Wolf: «Als Bürger hat man ein 
Recht auf  individuelle Freiheit. Das ist 
ein hohes Gut, das es zu bewahren gilt. 
Deshalb hat man sich zu einem ‹Verfah-
ren light› entschieden. Es braucht kein 
psychiatrisches Gutachten mehr, das 
Gesuch kann heute mit einem Formu-
lar gestellt werden.»

Katja Wolf  leitet eine Frauenärztli-
che Praxis mit der ganzen Bandbreite 
an spezifisch weiblichen Aspekten. Sie 
berät Frauen in jeder Altersgruppe zu 
jedem frauenärztlichen Thema, sei es 
die routinemässige Jahreskontrolle, 
die Begleitung von Schwangerschaften 
(über 150 pro Jahr), Krebspatientin-
nen, hormonelle Probleme, Ultraschall, 
Brustdiagnostik, OP-Vorbereitung (Kat-
ja Wolf  operiert nicht mehr selbst). Ein 
wichtiger Aspekt ist auch die Beglei-
tung in Krisensituationen, wie zum Bei-
spiel der Schwangerschaftskonflikt.

Eine Schwangerschaft kann sich als 
problematisch erweisen, wenn sie unge-
plant oder ungewollt ist. Es sei wichtig, 
dies zu unterscheiden, sagt Katja Wolf, 
denn: «Es gibt ungeplante Schwanger-
schaften, die aber gewollt sind, und es 

gibt ungeplante Schwangerschaften, die 
nicht gewollt sind. Deshalb reden wir 
in Krisensituationen von ungewollten 
Schwangerschaften. Die Entscheidung, 
ob diese ausgetragen wird oder nicht, 
ist zum Zeitpunkt der Erstkonsultation 
noch nicht gefallen, sie kommt später.» 

Ungeplant und ungewollt
«Wenn etwas ungeplant und ungewollt 
eintritt, das diese Relevanz hat – ein 
Leben – dann ist das eine Krisensitua-
tion. Ob das als Krise erlebt wird, hängt 
aber stark ab von äusseren Faktoren 
wie der familiären Situation, den Fi-
nanzen, der Gesundheit oder dem Alter 
der betro�enen Person. Zudem spielt 
der soziale Status eine Rolle sowie die 
Sicherheit, die man in einem Land er-
lebt. Dies gilt besonders für Frauen mit 
Migrationshintergrund.» Auch Anna 
Margareta Ne�, Leiterin der Fachstelle 
kindsverlust.ch spricht diese Krisensi-
tuation an und sagt: «Ambivalente Ge-
fühle in dieser Situation sind normal.» 
Sie beobachte diesen Zwiespalt auch 
bei Frauen, die einen Kinderwunsch 
haben und dann nach langer Wartezeit 
tatsächlich schwanger werden. Wichtig 
sei, in diesen Fällen Gefühle nicht zu 
verdrängen, diese Ambivalenz zu ak-
zeptieren. Wichtig sei zudem, sich in 
dieser Situation professionelle Hilfe zu 
holen und keine übereilten Entscheide 
zu fällen. Die vordringlichste Aufgabe 
der Frauenärztin besteht laut Katja 
Wolf  darin, herauszufinden, worin das 
grösste Problem besteht: «Dementspre-
chend müssen wir entscheiden, wie wir 
der betro�enen Frau helfen können.» 

Frauenärzte und -ärztinnen seien ge-
setzlich verpflichtet, eine Liste mit 
unabhängigen Beratungsstellen abzu-
geben. Organisation und Anerkennung 
dieser Beratungsstellen fällt in die kan-
tonale Zuständigkeit. Auch nach Arti-
kel 119 Absatz 4 StGB sind die Kantone 
dafür verantwortlich, grundlegende 
Beratung für schwangere Frauen anzu-
bieten. Das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) hat Sexuelle Gesundheit Schweiz 
(SGCH) damit beauftragt, das Gesamt-
verzeichnis der anerkannten Schwan-
gerschaftsberatungsstellen zu führen. 
In Luzern ist dies die Beratungsstelle 
des Vereins «elbe». Der interkonfessio-
nelle Verein «elbe», Fachstelle für Le-
bensfragen, führt seit 1973 die o�zielle 
Stelle für Einzel- und Paarberatung, 
Schwangerschaft und Familienplanung 
und Sexualität. Hauptträger des Ver-
eins sind die Kantone Luzern, Obwal-
den und Nidwalden und die drei Kanto-
nal- und Landeskirchen.

«Ein Schwangerschaftsabbruch ist 
eine schwerwiegende Entscheidung, sie 
braucht Zeit zu reifen», sagt Anna Mar-
gareta Ne�. Katja Wolf  ergänzt: «Wer 
sich bei uns meldet, hat bereits eine 
Woche schlafloser Nächte hinter sich.» 
«Wer eine Schwangerschaft abbricht 
und dies aus Überzeugung tut und die 
Unterstützung des Umfelds hinter sich 
weiss, muss nicht zwingend psychische 
Probleme bekommen, es kommt sehr 
auf  das ‹Setting› an», ist Katja Wolf  
überzeugt. Druck durch Drittperso-
nen, in der Familie oder im Freundes-
kreis, wie kultureller Druck können 
eine Entscheidung beeinflussen: «Es ist 

grundsätzlich schlecht, wenn jemand in 
der Entscheidungsfindung beeinflusst 
wird. Eine Frau, die gesund und durch 
ihr Umfeld getragen ist, wird auch 
nach Jahren noch zu ihrer Entschei-
dung stehen.» Anna Margareta Ne� 
weist darauf  hin, dass es spezialisierte 
Hebammen gibt, die Frauen auch nach 
einem Abbruch betreuen können. Die 
Fachstelle Kindsverlust bietet für Be-
tro�ene kostenlose Beratungen an und 
kann Kontakte zu Hebammen und wei-
teren Fachpersonen wie Psychologin-
nen und Psychotherapeuten vermitteln. 
Die Gründe, die zu einem Abbruch füh-
ren, sind vielfältig. Die vier häufigsten 
Themen sind gemäss profemina.org der 
Zeitpunkt der Schwangerschaft, Part-
nerschaftsprobleme, Überlastung und 
medizinische Gründe. Auch die Gründe 
für eine ungewollte Schwangerschaft 
sind vielfältig. Am häufigsten sind 
Pannen bei der Verhütung. Nicht alle 
Verhütungsmittel bieten umfassenden 
Schutz. Der Pearl-Index, benannt nach 
dem Wissenschaftler Raymond Pearl, 
ist das Beurteilungsmass für die Sicher-
heit von Verhütungsmitteln. 

Das Gesetz, das auch als «Fristenre-
gelung» bezeichnet wird, ist im Schwei-
zer Strafgesetzbuch verankert. Neben 
Situationen, in denen «eine schwere 
Beeinträchtigung der körperlichen Un-
versehrtheit der schwangeren Frau» 
medizinisch nachgewiesen wird, sieht 
Artikel 119 vor, dass ein Schwanger-
schaftsabbruch in den ersten 12 Wochen 
stra�rei ist, «wenn die Frau schriftlich 
darum ersucht und geltend macht, dass 
sie sich in einer Notlage befindet». Der 

Schwangerschaftsabbruch ist dank der 
Fristenregelung stra�rei innerhalb der 
ersten 12 Wochen – obwohl er technisch 
gesehen eine Straftat darstellt. Daran 
stört sich auch Katja Wolf: «Im Straf-
gesetzbuch hat man eine andere Güter-
abwägung, als im Zivilstrafrecht. Der 
Artikel im Strafgesetzbuch impliziert, 
dass eine Frau eine Gebär- und Austra-
gepflicht hat.» 

Initiativen chancenlos
Eine parlamentarische Initiative woll-
te vor Jahresfrist die Bestimmungen 
zum Schwangerschaftsabbruch aus 
dem Strafgesetzbuch streichen, um 
Abbrüche zu entkriminalisieren. In 
ihrer Begründung bezog sie sich unter 
anderem auf  die Forderungen der Welt-
gesundheitsorganisation WHO. Beide 
Räte haben dies abgelehnt. Gleichzeitig 
sind aber auch zwei Initiativen bereits 
im Unterschriftenstadium gescheitert, 
die eine Verschärfung des Abtreibungs-
rechts zum Inhalt hatten. 

Katja Wolf  hat dazu eine klare Mei-
nung: «Eine Annahme hätte in der Pra-
xis eigentlich nichts geändert, ausser, 
dass man wieder einmal o�ziell das 
Frauenrecht eingeschränkt hätte, also 
das Recht der Frau, selbst zu bestim-
men. Die Frauen in der Schweiz gehen 
sehr professionell und sorgsam um mit 
ihren Körpern, ihrer Schwangerschaft, 
Kindern, Familien, und es ist mein Job, 
das zu unterstützen.» Es wäre nach 
ihrer Meinung bedenklich, Freiheiten 
einzuschränken oder die Finanzierung 
eines Eingri�s durch die Krankenkasse 
zu verhindern. 

Rate praktisch unverändert
ABBRÜCHE Im Jahr 2022 wurden 
11 133 Schwangerschaftsabbrüche bei 
Frauen mit Wohnsitz in der Schweiz 
gemeldet. Dies entspricht einer seit 
2020 weitgehend unveränderten Rate 
von 6,9 Schwangerschaftsabbrüchen 
pro 1000 Frauen im Alter von 15 bis 
44 Jahren (2021: 6,7). Bei den 15- bis 
19-jährigen Frauen blieb die Ab-
bruchrate mit 3,4 Schwangerschafts-
abbrüchen pro 1000 Frauen auf  rela-
tiv niedrigem Niveau (2021: 3,6). 

Im Jahr 2022 waren 54 Prozent der 
Frauen beim Abbruch der Schwan-
gerschaft über 30 Jahre alt. Dieser 
Anteil steigt seit einigen Jahren; vor 
zehn Jahren lag der Anteil der über 
30-jährigen Frauen noch bei 47 Pro-
zent. Die meisten Schwangerschafts-

abbrüche (76 Prozent) wurden in den 
ersten acht Wochen durchgeführt 
und 95 Prozent aller Schwanger-
schaftsabbrüche erfolgten vor der 12. 
Schwangerschaftswoche. 80 Prozent 
erfolgten durch Einnahme von Me-
dikamenten und 20 Prozent der Ab-
brüche durch chirurgische Interven-
tion. Im Kanton Luzern wurden 505 
Abtreibungen vorgenommen, was 6,3 
Promille aller Schwangerschaften 
betri�t, 455 (90 Prozent) davon erfolg-
ten medikamentös, 50 (die restlichen 
zehn Prozent) wurden chirurgisch 
vorgenommen. Abgenommen hat die 
Zahl der Abbrüche in der Altersklas-
se der 15- bis 19-jährigen Frauen (29 
gegenüber 35 im Vorjahr), was 2,9 
Promille entspricht. pd

Diverse Postulate hängig

POSTULATE Gut 20 Jahre nach Ein-
führung der Fristenregelung gebe es 
noch immer Hürden beim Zugang zum 
Schwangerschaftsabbruch, wodurch 
die Selbstbestimmung der Betro�enen 
selbst im Rahmen der Fristenregelung 
infrage gestellt sei. Dies schreibt Sexu-
elle Gesundheit Schweiz (SGCH) in ei-
ner Medienmitteilung von Ende Juni. 

Die Organisation begrüsst die 
Postulate «Bestandesaufnahme 
Schwangerschaftsabbruch in der 
Schweiz» von Nationalrätin Melanie 
Mettler und «Evaluation der Fristen-
regelung» von Li Marti und Susanne 
Vincenz- Stau�acher, die beide am 16. 
Juni eingereicht wurden. Letzteres 
fordert die Überprüfung der in der 

Schweiz geltenden gesetzliche Rege-
lung zum Schwangerschaftsabbruch.

Im anderen Postulat wird der Bun-
desrat aufgefordert, in einem Bericht 
aufzuzeigen, wie in der Schweiz der 
Zugang zum Schwangerschaftsab-
bruch und die entsprechende Ver-
sorgung in der Praxis funktionieren, 
welche Hürden bestehen und welche 
Massnahmen es braucht, um den Zu-
gang zum Schwangerschaftsabbruch 
und die Versorgung sicherzustellen.

Nationalrätin Léonore Porchet, die 
Präsidentin von SGCH, hat bereits 
im vergangenen Jahr die parlamen-
tarische Initiative «Eine Abtreibung 
sollte in erster Linie als eine Frage 
der Gesundheit betrachtet werden 

und nicht als Strafsache» eingereicht. 
Eine knappe Mehrheit des National-
rats war allerdings in der Frühjahrs-
session nicht bereit, Abtreibungen 
ausserhalb des Strafgesetzbuches zu 
regeln.

Die Schweiz hat mit der Fristenlö-
sung eine Regelung, die strikter ist, 
als jene anderer Länder. In Deutsch-
land liegt die Frist bei 14 Wochen. In 
Österreich bei 16. In Schweden bei 
18. In den Niederlanden bei 24 Wo-
chen nach der letzten Periode. Ein 
Schwangerschaftsabbruch nach der 
12. Schwangerschaftswoche ist in der 
Schweiz nur legal, wenn die physische 
und/oder psychische Gesundheit der 
schwangeren Frau gefährdet ist. sb

Beratungen zu Themen rund um die Schwangerschaft – etwa für die Pille danach – bieten auch Apotheken (Symbolbild). Foto Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse


